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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 66/2002 DER KOMMISSION
vom 15. Januar 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. Januar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 15. Januar 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 68,3
204 112,8
212 110,5
624 74,0
999 91,4

0707 00 05 052 74,2
220 249,0
628 242,2
999 188,5

0709 90 70 052 187,9
204 316,8
220 212,2
999 239,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 49,3
204 55,2
212 42,4
220 53,4
508 23,3
999 44,7

0805 20 10 052 58,3
204 99,7
999 79,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90 052 66,4

204 85,3
464 72,0
624 77,0
999 75,2

0805 50 10 052 46,8
600 49,1
999 48,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 41,6
400 112,8
404 105,3
720 110,5
728 105,7
999 95,2

0808 20 50 400 99,0
512 62,9
720 88,1
999 83,3

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 67/2002 DER KOMMISSION
vom 15. Januar 2002

zur Festsetzung der im Sektor Getreide geltenden Zölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der im Sektor Getreide geltenden Zölle (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2104/2001 (4), insbe-
sondere auf Artikel 2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
werden bei der Einfuhr der in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse die Zölle des
gemeinsamen Zolltarifs erhoben. Bei den Erzeugnissen
von Absatz 2 desselben Artikels entsprechen die Zölle
jedoch dem bei ihrer Einfuhr geltenden Interventions-
preis, erhöht um 55 % und vermindert um den auf die
betreffende Lieferung anwendbaren cif-Einfuhrpreis.
Dieser Zollsatz darf jedoch den Zoll des Gemeinsamen
Zolltarifs nicht überschreiten.

(2) Gemäß Artikel 10 Absatz 3 der genannten Verordnung
wird der cif-Einfuhrpreis unter Zugrundelegung der für
das betreffende Erzeugnis geltenden repräsentativen
Weltmarktpreise berechnet.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 wurden die
Durchführungsbestimmungen erlassen, die sich auf die
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beziehen und die im
Sektor Getreide geltenden Zölle betreffen.

(4) Die Einfuhrzölle gelten, bis eine Neufestsetzung in Kraft
tritt, außer wenn in den zwei Wochen vor der folgenden
Festsetzung keine Notierung der in Anhang II der
Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugsbörse
vorliegt.

(5) Damit sich die Einfuhrzölle reibungslos anwenden
lassen, sollten ihrer Berechnung die in repräsentativen
Bezugszeiträumen festgestellten Marktkurse zugrunde
gelegt werden.

(6) Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 hat
die Festsetzung der Zölle gemäß dem Anhang zur vorlie-
genden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verord-
nung (EWG) Nr. 1766/92 anwendbaren Zölle werden in
Anhang I unter Zugrundelegung der im Anhang II derselben
Verordnung angegebenen Bestandteile festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. Januar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 161 vom 29.6.1996, S. 125.
(4) ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 8.
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ANHANG I

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 geltenden Zölle

KN-Code Warenbezeichnung Einfuhrzoll (2)
(EUR/t)

1001 10 00 Hartweizen hoher Qualität 0,00

mittlerer Qualität (1) 0,00

1001 90 91 Weichweizen, zur Aussaat 0,00

1001 90 99 Weichweizen hoher Qualität, anderer als zur Aussaat (3) 0,00

mittlerer Qualität 0,00

niederer Qualität 0,00

1002 00 00 Roggen 0,00

1003 00 10 Gerste, zur Aussaat 0,00

1003 00 90 Gerste, andere als zur Aussaat (4) 0,00

1005 10 90 Mais, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 35,35

1005 90 00 Mais, anderer als zur Aussaat (5) 35,35

1007 00 90 Körner-Sorghum, zur Aussaat, anderer als Hybrid-Körner-Sorghum 0,00

(1) Auf Hartweizen, der den Mindestmerkmalen für Hartweizen mittlerer Qualität gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 nicht genügt, wird der für Weichweizen
niederer Qualität geltende Zoll erhoben.

(2) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96), kann der
Zoll ermäßigt werden um
— 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder
— 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Irland, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel entladen

wird.
(3) Der Zoll kann pauschal um 14 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
(4) Der Zoll kann pauschal um 8 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
(5) Der Zoll kann pauschal um 24 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile

(Zeitraum vom 31. Dezember 2001 bis 14. Januar 2002)

1. Durchschnitt der zwei Wochen vor der Festsetzung:

Börsennotierung Minneapolis Kansas City Chicago Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis

Erzeugnis (% Eiweiß, 12 % Feuchtigkeit) HRS2. 14 % HRW2. 11,5 % SRW2 YC3 HAD2 mittlere
Qualität (*)

US barley 2

Notierung (EUR/t) 125,61 119,08 124,18 92,73 220,65 (**) 210,65 (**) 147,94 (***)

Golf-Prämie (EUR/t) 41,00 25,21 19,03 13,46 — — —

Prämie/Große Seen (EUR/t) 41,00 — — — — — —

(*) Negative Prämie („discount“) in Höhe von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(**) fob Golf.
(***) fob USA.

2. Fracht/Kosten: Golf von Mexiko-Rotterdam: 19,81 EUR/t. Große Seen-Rotterdam: 30,51 EUR/t.

3. Zuschüsse gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 68/2002 DER KOMMISSION
vom 15. Januar 2002

über das Ausmaß, in dem den im Januar 2002 eingereichten Anträgen auf Ausfuhrlizenzen für
Erzeugnisse des Rindfleischsektors, denen bei der Einfuhr in ein Drittland eine besondere Behand-

lung zugute kommt, stattgegeben werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1445/95 der Kommission
vom 26. Juni 1995 mit Durchführungsvorschriften für Einfuhr-
und Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 2377/80 (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2492/2001 (2), insbesondere auf Artikel
12 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1445/95 sind in Artikel 12
die Durchführungsvorschriften für Ausfuhrlizenzen für
die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2973/79 der
Kommission (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3434/87 (4), genannten Erzeugnisse
enthalten.

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2973/79 sind die Fleisch-
mengen, die im Rahmen der genannten Regelung im
ersten Vierteljahr 2002 ausgeführt werden können, fest-

gelegt. Es sind keine Anträge auf Ausfuhrlizenzen für
Rindfleisch gestellt worden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das erste Vierteljahr 2002 sind keine Anträge auf Erteilung
von Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 2973/79 gestellt worden.

Artikel 2

Für das in Artikel 1 genannte Fleisch können gemäß Artikel 12
der Verordnung (EG) Nr. 1445/95 in den ersten zehn Tagen
des zweiten Vierteljahrs 2002 Lizenzanträge bis zu einer Menge
von 2 500 t eingereicht werden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 21. Januar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. Januar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 143 vom 27.6.1995, S. 35.
(2) ABl. L 337 vom 20.12.2001, S. 18.
(3) ABl. L 336 vom 29.12.1979, S. 44.
(4) ABl. L 327 vom 18.11.1987, S. 7.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 69/2002 DER KOMMISSION
vom 15. Januar 2002

über die Einfuhrlizenzen für aus Botsuana, Kenia, Madagaskar, Swasiland, Simbabwe und Namibia
stammende Erzeugnisse des Rindfleischsektors

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1706/98 des Rates vom
20. Juli 1998 über die Regelung für landwirtschaftliche Erzeug-
nisse und daraus hergestellte Waren mit Ursprung in den
Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen
Ozean (AKP) und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.
715/90 (1), insbesondere auf Artikel 30,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1918/98 der Kommission
vom 9. September 1998 zur Festlegung der Durchführungs-
bestimmungen im Sektor Rindfleisch zu der Verordnung (EG)
Nr. 1706/98 des Rates über die Regelung für landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse und bestimmte aus landwirtschaftlichen
Erzeugnissen hergestellte Waren mit Ursprung in den AKP-
Staaten und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 589/
96 (2), insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1918/98 sieht die
Möglichkeit vor, Einfuhrlizenzen für Erzeugnisse des
Rindfleischsektors zu erteilen. Allerdings müssen die
Einfuhren im Rahmen der für jedes Ausfuhrdrittland
vorgesehenen Mengen erfolgen.

(2) Die vom 1. bis 10. Januar 2002 eingereichten, in Fleisch
ohne Knochen ausgedrückten Anträge auf Erteilung
einer Lizenz im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1918/98
für aus Botsuana, Kenia, Madagaskar, Swasiland,
Simbabwe und Namibia stammende Erzeugnisse über-
steigen nicht die für diese Staaten verfügbaren Mengen.
Es ist daher möglich, Einfuhrlizenzen für die beantragten
Mengen auszustellen.

(3) Es sind die Mengen festzusetzen, für welche ab dem 1.
Februar 2002 Lizenzen im Rahmen der Gesamtmenge
von 52 100 Tonnen beantragt werden können.

(4) Es wird in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass
mit dieser Verordnung nicht die Richtlinie 72/462/EWG
des Rates vom 12. Dezember 1972 zur Regelung tier-
seuchenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen bei der

Einfuhr von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen,
von frischem Fleisch oder von Fleischerzeugnissen aus
Drittländern (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1452/2001 (4), beeinträchtigt wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die nachstehenden Mitgliedstaaten stellen am 21. Januar 2002
für Erzeugnisse des Sektors Rindfleisch mit Ursprung in
bestimmten Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean Einfuhrlizenzen für die nachstehend angege-
benen Mengen und Ursprungsländer aus, ausgedrückt in Fleisch
ohne Knochen:

Deutschland:

— 300 Tonnen mit Ursprung in Botsuana,

— 200 Tonnen mit Ursprung in Namibia.

Vereinigtes Königreich:

— 1 200 Tonnen mit Ursprung in Botsuana,

— 600 Tonnen mit Ursprung in Namibia,

— 30 Tonnen mit Ursprung in Swasiland.

Artikel 2

Die Lizenzen können gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1918/98 in den ersten zehn Tagen des Monats
Februar 2002 für folgende Mengen beantragt werden (ausge-
drückt in Fleisch ohne Knochen):

Botsuana: 17 416 Tonnen,

Kenia: 142 Tonnen,

Madagaskar: 7 579 Tonnen,

Swasiland: 3 333 Tonnen,

Simbabwe: 9 100 Tonnen,

Namibia: 12 200 Tonnen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 21. Januar 2002 in Kraft.

(1) ABl. L 215 vom 1.8.1998, S. 12. (3) ABl. L 302 vom 31.12.1972, S. 28.
(2) ABl. L 250 vom 10.9.1998, S. 16. (4) ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 11.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 15. Januar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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RICHTLINIE 2001/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 4. Dezember 2001

zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Verfahrensregeln für das sichere Be- und
Entladen von Massengutschiffen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Hinblick auf die hohe Zahl von Schiffsunfällen mit
Massengutschiffen und die damit verbundenen Verluste
an Menschenleben sollten im Rahmen der gemeinsamen
Verkehrspolitik weitere Maßnahmen getroffen werden,
um die Sicherheit des Seeverkehrs zu erhöhen.

(2) Untersuchungen der Ursachen von Massengutschiffsun-
fällen zeigen, dass Fehler beim Laden und Löschen fester
Massengüter entweder durch übermäßige Belastung der
Schiffsverbandteile oder durch mechanische Beschädi-
gung tragender Elemente in den Laderäumen zu Verlus-
ten von Massengutschiffen beitragen können. Der Schutz
der Sicherheit von Massengutschiffen kann durch
gezielte Maßnahmen zur Verringerung der Gefahr bauli-
cher Schäden und von Verlusten infolge unsachgemäßer
Be- oder Entladung verbessert werden.

(3) Auf internationaler Ebene hat die Versammlung der
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation („IMO“) in
einer Reihe von Entschließungen Empfehlungen zur
Sicherheit von Massengutschiffen abgegeben, in denen
die Schnittstelle zwischen Schiff und Hafen im Allge-
meinen und der Lade- und Löschbetrieb im Besonderen
angesprochen ist.

(4) Mit der Entschließung A.862(20) ihrer Versammlung hat
die IMO einen Verhaltenscode für das sichere Be- und
Entladen von Massengutschiffen („BLU-Code“) verab-
schiedet und die Regierungen der Vertragsstaaten drin-
gend aufgefordert, diesen Code sobald wie möglich
umzusetzen und der IMO alle Fälle von Nichteinhaltung
anzuzeigen. Mit der gleichen IMO-Entschließung wurden
die Regierungen der Vertragsstaaten, in deren Hoheitsge-

biet sich Umschlagsanlagen für feste Massengüter
befinden, aufgefordert, Rechtsvorschriften einzuführen,
die bewirken, dass einige für die Umsetzung dieses
Codes notwendige Hauptforderungen durchgesetzt
werden können.

(5) In Anbetracht des weltweiten Charakters des Handels
mit Trockenmassengut haben die Auswirkungen des
Umschlagbetriebs auf die Sicherheit der Massengutschiffe
grenzübergreifende Rückwirkungen. Die Entwicklung
von Maßnahmen zur Verhinderung des Verlusts von
Massengutschiffen infolge unsachgemäßer Lade- und
Löschpraktiken erfolgt daher am besten auf Gemein-
schaftsebene, indem harmonisierte Vorschriften und
Verfahrensregeln festgelegt werden, um die in der IMO-
Entschließung A.862(20) niedergelegten Empfehlungen
und den BLU-Code umzusetzen.

(6) Im Hinblick auf das in Artikel 5 des Vertrags niederge-
legte Subsidiaritätsprinzip ist eine Richtlinie das geeig-
nete Rechtsinstrument, da sie den Rahmen für eine
einheitliche und zwingende Anwendung der
Vorschriften und Verfahrensregeln für die sichere Be-
und Entladung von Massengutschiffen schafft, es den
einzelnen Mitgliedstaaten aber überlässt zu entscheiden,
welche Umsetzungsinstrumente in Anbetracht ihrer
internen Systeme am besten geeignet sind. Entsprechend
dem Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie
nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche
Maß hinaus.

(7) Die Sicherheit von Massengutschiffen und ihrer Besat-
zungen lässt sich verbessern durch Einschränkung der
Gefahr von Fehlern beim Be- oder Entladen dieser
Schiffe an den Trockenmassengut-Umschlagsanlagen.
Dies kann erfolgen durch Festlegung harmonisierter
Verfahrensregeln für die Zusammenarbeit und Kommu-
nikation zwischen Schiff und Umschlagsanlage und
Einführung von Eignungskriterien für Schiffe und
Umschlagsanlagen.

(8) Im Interesse der Erhöhung der Sicherheit von Massen-
gutschiffen und zur Vermeidung von Wettbewerbsver-
zerrungen sollten die harmonisierten Verfahrensregeln
ebenso wie die Eignungskriterien für alle Massengut-
schiffe gleich welcher Flagge und für alle Umschlagsan-
lagen in der Gemeinschaft gelten, die diese Schiffe
normalerweise zum Laden oder Löschen fester Massen-
güter anlaufen.

(1) ABl. C 311 E vom 31.10.2000, S. 240
und ABl. C 180 E vom 26.6.2001, S. 273

(2) ABl. C 14 vom 16.1.2001, S. 37.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. Februar 2001

(ABl. C 276 vom 1.10.2001, S. 38). Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 27. Juni 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)
und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2001
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 16.1.2002L 13/10

(9) Massengutschiffe, die Umschlagsanlagen zum Laden
oder Löschen fester Massengüter anlaufen, sollten für
diesen Zweck geeignet sein. Ebenso sollten auch die
Umschlagsanlagen für die Aufnahme und das Be- und
Entladen der einkommenden Massengutschiffe geeignet
sein. Für diese Zwecke wurden im BLU-Code Eignungs-
kriterien festgelegt.

(10) Im Interesse einer verbesserten Zusammenarbeit und
Kommunikation mit dem Schiffskapitän zu Fragen des
Ladens und Löschens fester Massengüter sollten die
Umschlagsanlagen einen Vertreter der Umschlagsanlage
benennen, der für diese Betriebsabläufe in der
Umschlagsanlage verantwortlich ist, und den Kapitänen
Informationsbroschüren mit Angaben über die im Hafen
und an der Umschlagsanlage geltenden Vorschriften zur
Verfügung stellen. Der BLU-Code enthält hierfür entspre-
chende Bestimmungen.

(11) Durch Entwicklung, Einführung und laufende Unterhal-
tung eines Qualitätsmanagementsystems könnten die
Umschlagsanlagen sicherstellen, dass die Planung und
Realisierung der Zusammenarbeit und Kommunikation
ebenso wie die der eigentlichen Lade- und Löscharbeiten
in einem harmonisierten, international anerkannten und
überprüfbaren Rahmen erfolgt. Dieses Qualitätsmanage-
mentsystem sollte im Hinblick auf seine internationale
Anerkennung mit der von der Internationalen Organisa-
tion für Normung angenommenen Normenreihe ISO
9000 vereinbar sein. Damit bei neuen Umschlagsanlagen
ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die einschlä-
gige Zertifizierung durchzuführen, muss sichergestellt
werden, dass für eine begrenzte Zeit eine vorläufige
Betriebsgenehmigung ausgestellt werden kann.

(12) Um zu gewährleisten, dass die Lade- und Löscharbeiten
zur Vermeidung einer möglichen Gefährdung der Sicher-
heit des Schiffs oder der Mannschaft sorgfältig vorbe-
reitet, vereinbart und durchgeführt werden, sollten die
Verantwortlichkeiten des Kapitäns und des Vertreters der
Umschlagsanlage festgelegt werden. Die einschlägigen
Bestimmungen hierfür finden sich im SOLAS-Überein-
kommen von 1974 zum Schutz des menschlichen
Lebens auf See („SOLAS-Übereinkommen von 1974“), in
der Entschließung A.862(20) der IMO-Versammlung
und im BLU-Code. Für den gleichen Zweck können die
Verfahrensregeln für die Vorbereitung, Vereinbarung und
Durchführung der Lade- und Löscharbeiten auf diese
internationalen Instrumente gestützt werden.

(13) Die Gemeinschaft hat ein allgemeines Interesse daran,
nicht den Normen entsprechende Schiffe davon abzu-
halten, ihre Häfen anzulaufen, und daher sollte der
Vertreter der Umschlagsanlage offensichtliche Mängel an
Bord eines Massengutschiffs, die die Sicherheit des Be-
oder Entladens beeinträchtigen könnten, melden.

(14) Es ist notwendig, dass die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten die Lade- oder Löscharbeiten verhindern
oder anhalten, wenn eindeutige Hinweise vorliegen, dass
die Sicherheit von Schiff oder Besatzung durch diese

Arbeiten gefährdet werden könnte. Die Behörden sollten
im Interesse der Sicherheit auch eingreifen, wenn sich
der Kapitän und der Vertreter der Umschlagsanlage über
die Anwendung dieser Verfahrensregeln nicht einigen
können. Die Sicherheitsmaßnahmen der zuständigen
Behörden sollten nicht von wirtschaftlichen Interessen
der Umschlagsanlagen abhängig sein.

(15) Es ist notwendig, Verfahrensregeln festzulegen, damit im
Verlaufe des Be- oder Entladens eintretende Beschädi-
gungen der Schiffe den geeigneten Stellen wie etwa den
zuständigen Klassifikationsgesellschaften gemeldet und
nötigenfalls repariert werden. In Fällen, in denen solche
Schäden die Sicherheit oder Seetüchtigkeit des Schiffes
beeinträchtigen könnten, sollte die Entscheidung über
die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Reparatur von
den Hafenstaatkontrollbehörden in Konsultation mit der
Verwaltung des Flaggenstaats getroffen werden. In Anbe-
tracht der für diese Entscheidung erforderlichen Sach-
kenntnis sollten die Behörden das Recht haben, eine
anerkannte Organisation zu beauftragen, den Schaden
zu besichtigen und sie über die Notwendigkeit von
Reparaturen zu beraten.

(16) Die Durchsetzung dieser Richtlinie sollte durch wirk-
same Überwachungs- und Überprüfungsverfahren in den
Mitgliedstaaten unterstützt werden. Die laufende Bericht-
erstattung über die Ergebnisse dieser Überwachungsmaß-
nahmen wird wertvolle Informationen über die Wirk-
samkeit der in dieser Richtlinie niedergelegten harmoni-
sierten Vorschriften und Verfahrensregeln liefern.

(17) In der Entschließung A.797(19) vom 23. November
1995 der IMO-Versammlung über die Sicherheit von
Schiffen, die feste Massengüter befördern, wurden die
Behörden der Hafenstaaten aufgefordert, zu bestätigen,
dass die Umschlagsanlagen für feste Massengüter die
Codes und Empfehlungen der IMO zur Zusammenarbeit
zwischen Schiff und Landseite einhalten. Die Notifizie-
rung der Verabschiedung dieser Richtlinie an die IMO ist
eine angemessene Reaktion auf diese Aufforderung und
ein klares Signal an die internationale Schifffahrtswelt,
dass die Gemeinschaft entschlossen ist, die auf interna-
tionaler Ebene unternommenen Anstrengungen zur Stär-
kung der Sicherheit beim Be- und Entladen von Massen-
gutschiffen aktiv zu unterstützen.

(18) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(19) Nach demselben Verfahren sollten gewisse Bestim-
mungen der vorliegenden Richtlinie geändert werden
können, um sie an internationale und Gemeinschaftsins-
trumente anzupassen, die nach dem Inkrafttreten dieser
Richtlinie verabschiedet oder geändert werden oder in
Kraft treten, und um die in dieser Richtlinie festgelegten
Verfahren durchzuführen, ohne jedoch ihren Geltungs-
bereich auszuweiten.

(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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(20) Die Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni
1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (1) und ihre
relevanten Einzelrichtlinien sind auf die Arbeit in Bezug
auf das Laden und Entladen von Massengutschiffen
anwendbar —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck

Diese Richtlinie soll dazu dienen, die Sicherheit der Massengut-
schiffe zu verbessern, die Umschlagsanlagen in den Mitglied-
staaten zum Laden oder Löschen fester Massengüter anlaufen,
indem die Gefahren einer übermäßigen Belastung oder mecha-
nischen Beschädigung der Schiffsverbandteile beim Laden oder
Löschen gemildert werden durch Festlegung von

1. harmonisierten Vorschriften für die Eignung dieser Schiffe
und Umschlagsanlagen und

2. harmonisierten Verfahrensregeln für die Zusammenarbeit
und Kommunikation zwischen diesen Schiffen und
Umschlagsanlagen.

Artikel 2

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für

1. alle Massengutschiffe gleich welcher Flagge, die zum Laden
oder Löschen fester Massengüter eine Umschlagsanlage
anlaufen, und

2. alle Umschlagsanlagen in den Mitgliedstaaten, die von
Massengutschiffen, die in den Anwendungsbereich dieser
Richtlinie fallen, angelaufen werden.

Unbeschadet der Regel VI/7 des SOLAS-Übereinkommens von
1974 gilt diese Richtlinie nicht für Anlagen, die lediglich unter
außergewöhnlichen Umständen zum Beladen von Massengut-
schiffen mit Trockenmassengut und Entladen von Trockenmas-
sengut aus Massengutschiffen benutzt werden, und gilt nicht,
wenn das Be- und Entladen ausschließlich mittels Einrichtungen
des betreffenden Massengutschiffes durchgeführt wird.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:

1. „Internationale Übereinkommen“: die am 4. Dezember
2001 geltenden Übereinkommen im Sinne der in Artikel 2
Absatz 1 der Richtlinie 95/21/EG des Rates (2) gegebenen
Definition;

2. „SOLAS-Übereinkommen von 1974“: das am 4. Dezember
2001 geltende internationale Übereinkommen von 1974
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See einschließ-
lich der dazu geschlossenen Protokolle und daran vorge-
nommenen Änderungen;

3. „BLU-Code“: die am 4. Dezember 2001 geltende Fassung
des im Anhang der IMO-Entschließung A.862 (20) vom
27. November 1997 enthaltenen Verhaltenscodes für das
sichere Be- und Entladen von Massengutschiffen;

4. „Massengutschiff“: ein Massengutschiff gemäß der Defini-
tion in Regel IX/1.6 des SOLAS-Übereinkommens von
1974 und deren Interpretation in der Entschließung Nr. 6
der SOLAS-Konferenz von 1997, nämlich:

— ein Schiff, das als Eindecker mit oberen Seitentanks
und Hopper-Seitentanks in Laderäumen gebaut wird
und in erster Linie dafür bestimmt ist, Trockenmas-
sengut in loser Schüttung zu befördern, oder

— ein Erzfrachtschiff, d. h. ein Eindeck-Seeschiff, das über
die ganze Länge des Ladebereichs mit zwei Längs-
schotten und Doppelboden ausgestattet und dazu
bestimmt ist, lediglich in den mittleren Laderäumen
Erzladungen zu befördern, oder

— ein kombiniertes Tank-Massengutschiff gemäß der
Definition in Regel II-2/3.27 des SOLAS-Übereinkom-
mens von 1974;

5. „Trockenmassengut“ oder „festes Massengut“: festes
Massengut gemäß der Definition in Regel XII/1.4 des
SOLAS-Übereinkommens von 1974, außer Getreide;

6. „Getreide“: Getreide gemäß der Definition in Regel VI/8.2
des SOLAS-Übereinkommens von 1974;

7. „Umschlagsanlage“: jede ortsfeste, schwimmende oder
bewegliche Einrichtung, die für das Beladen von Massen-
gutschiffen mit festen Massengütern oder das Entladen von
festen Massengütern aus Massengutschiffen ausgerüstet ist
und benutzt wird;

8. „Betreiber der Umschlagsanlage“: den Eigentümer der
Umschlagsanlage oder eine Organisation oder Person, der
vom Eigentümer die Verantwortlichkeit für das Be- oder
Entladen eines bestimmten Massengutschiffes an der
Umschlagsanlage übertragen wurde;

9. „Vertreter der Umschlagsanlage“: eine vom Betreiber der
Umschlagsanlage bestellte und mit umfassender Verant-
wortlichkeit und mit Befugnis für die Überwachung der
Vorbereitung, der Durchführung und des Abschlusses der
von der Umschlagsanlage zur Be- oder Entladung eines
bestimmten Massengutschiffs durchgeführten Lade- und
Löscharbeiten ausgestattete Person;

10. „Kapitän“: die Person, die ein Massengutschiff befehligt,
oder einen vom Kapitän für die Lade- oder Löscharbeiten
benannten Schiffsoffizier;

11. „anerkannte Organisation“: eine gemäß Artikel 4 der Richt-
linie 94/57/EG des Rates (3) anerkannte Organisation;

(1) ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1.
(2) Richtlinie 95/21/EG des Rates vom 19. Juni 1995 zur Durchsetzung

internationaler Normen für die Schiffssicherheit, die Verhütung von
Verschmutzung und die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord
von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen anlaufen und in Hoheitsgewäs-
sern der Mitgliedstaaten fahren (Hafenstaatkontrolle) (ABl. L 157
vom 7.7.1995, S. 1). Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie
1999/97/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 23.12.1999, S. 67).

(3) Richtlinie 94/57/EG des Rates vom 22. November 1994 über
gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und
-besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der
Seebehörde (ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 20). Richtlinie geändert
durch die Richtlinie 97/58/EG der Kommission (ABl. L 274 vom
7.10.1997, S. 8).
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12. „Verwaltung des Flaggenstaats“: die zuständigen Behörden
des Staates, dessen Flagge das Massengutschiff zu führen
berechtigt ist;

13. „Hafenstaatkontrollbehörde“: die zuständige Behörde eines
Mitgliedstaats, die ermächtigt ist, die Kontrollbestimm-
ungen der Richtlinie 95/21/EG anzuwenden;

14. „zuständige Behörde“: eine nationale, regionale oder
örtliche Behörde in einem Mitgliedstaat, die aufgrund
nationaler Rechtsvorschriften ermächtigt ist, die Bestim-
mungen dieser Richtlinie auszuführen und durchzusetzen;

15. „Angaben über die Ladung“: die in Regel VI/2 des SOLAS-
Übereinkommens von 1974 vorgeschriebenen Informa-
tionen über die Ladung;

16. „Lade- oder Löschplan“: den in Regel VI/7.3 des SOLAS-
Übereinkommens von 1974 erwähnten und nach dem in
Anhang 2 des BLU-Code wiedergegebenen Muster zu
erstellenden Plan;

17. „gemeinsame schiffs- und landseitige Sicherheitsprüfliste“:
die in Abschnitt 4 des BLU-Code erwähnte und nach dem
in Anhang 3 des BLU-Code wiedergegebenen Muster zu
erstellende gemeinsame Sicherheitsprüfliste für Schiff und
Umschlagsanlage;

18. „Erklärung über die Dichte fester Massengutladungen“: die
gemäß der Regel XII/10 des SOLAS-Übereinkommens von
1974 zu liefernden Informationen über die Dichte des
Ladeguts.

Artikel 4

Vorschriften für die betriebliche Eignung von Massengut-
schiffen

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass sich die Betreiber der Umschlagsanlagen
von der betrieblichen Eignung der Massengutschiffe für das
Laden oder Löschen fester Massengutladungen überzeugen,
indem sie die Einhaltung der Bestimmungen des Anhangs I
kontrollieren.

Artikel 5

Vorschriften für die Eignung von Umschlagsanlagen

Die Mitgliedstaaten überzeugen sich davon, dass die Betreiber
von Umschlagsanlagen in Bezug auf die Umschlagsanlagen, für
die sie gemäß dieser Richtlinie verantwortlich sind, sicher-
stellen,

1. dass die Umschlagsanlagen den Bestimmungen des Anhangs
II entsprechen;

2. dass ein oder mehrere Vertreter der Umschlagsanlage
benannt wird/werden;

3. dass Informationsbroschüren erstellt werden, die neben
Angaben über die Anforderungen der Umschlagsanlage und
der zuständigen Behörden die im Anhang 1 Absatz 1.2 des
BLU-Code aufgeführten Informationen über den Hafen und
die Umschlagsanlage enthalten, und dass diese Broschüren
den Kapitänen der die Umschlagsanlage zum Laden oder
Löschen fester Massengüter anlaufenden Massengutschiffe
zur Verfügung gestellt werden, und

4. dass ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt und einge-
führt und auch aufrechterhalten wird. Ein solches Qualitäts-
managementsystem muss nach der ISO-Norm 9001:2000
oder einer entsprechenden Norm, die zumindest alle
Aspekte der ISO-Norm 9001:2000 erfüllt, zertifiziert
werden; es muss nach der ISO-Norm 10011:1991 oder
einer entsprechenden Norm, die alle Aspekte der ISO-Norm
10011:1991 erfüllt, überprüft werden. Die Richtlinie 98/34/
EG (1) muss im Zusammenhang mit der genannten entspre-
chenden Norm eingehalten werden.

Für die Einrichtung des Qualitätsmanagementsystems wird
ein Übergangszeitraum von drei Jahren ab dem Inkrafttreten
dieser Richtlinie und für den Erhalt der Zertifizierung des
Systems ein weiteres Jahr eingeräumt.

Artikel 6

Befristete Betriebsgenehmigung

Abweichend von den Anforderungen nach Artikel 5 Ziffer 4
kann die zuständige Behörde für neue Umschlagsanlagen eine
befristete Betriebsgenehmigung mit einer Geltungsdauer von
höchstens zwölf Monaten erteilen. Die Umschlagsanlage muss
jedoch ihren Plan für die Einführung eines Qualitätsmanage-
mentsystems nach der ISO-Norm 9001:2000 oder einer
entsprechenden Norm gemäß Artikel 5 Nummer 4 darlegen.

Artikel 7

Verantwortlichkeiten der Kapitäne und der Vertreter der
Umschlagsanlagen

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass hinsichtlich der Verantwortlichkeiten der
Kapitäne und der Vertreter der Umschlagsanlagen die nachste-
henden Grundsätze eingehalten und angewendet werden:

1. Verantwortlichkeiten des Kapitäns:

a) der Kapitän ist zu allen Zeiten verantwortlich für das
sichere Be- und Entladen des unter seinem Befehl
stehenden Massengutschiffs;

b) der Kapitän muss der Umschlagsanlage rechtzeitig vor
der erwarteten Ankunftszeit des Schiffes an der
Umschlagsanlage die in Anhang III aufgeführten Infor-
mationen liefern;

c) vor dem Beginn des Ladens fester Massengüter muss der
Kapitän sicherstellen, dass er die in Regel VI/2.2 des
SOLAS-Übereinkommens von 1974 vorgeschriebenen
Angaben über die Ladung und erforderlichenfalls die
Erklärung über die Dichte fester Massengutladungen
erhalten hat. Diese Angaben sind in eine Ladungserklä-
rung aufzunehmen, deren Muster in Anhang 5 des BLU-
Code wiedergegeben ist;

d) vor dem Beginn und während der Lade- oder Löschar-
beiten muss der Kapitän die in Anhang IV aufgeführten
Pflichten erfüllen.

(1) Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet
der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für
die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom
21.7.1998, S. 37). Richtlinie geändert durch die Richtlinie 98/48/EG
(ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18).
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2. Verantwortlichkeiten des Vertreters der Umschlagsanlage:

a) nach Erhalt der ersten Mitteilung des Schiffs über seine
voraussichtliche Ankunftszeit muss der Vertreter der
Umschlagsanlage dem Kapitän die in Anhang V
erwähnten Informationen liefern;

b) der Vertreter der Umschlagsanlage muss sich davon
überzeugen, dass der Kapitän die in der Ladungserklä-
rung enthaltenen Angaben so früh wie möglich erhalten
hat;

c) der Vertreter der Umschlagsanlage muss dem Kapitän
und der Hafenstaatkontrollbehörde unverzüglich die von
ihm festgestellten offensichtlichen Mängel an Bord eines
Massengutschiffs melden, die das sichere Laden oder
Löschen fester Massengüter gefährden könnten;

d) vor dem Beginn und während der Lade- oder Löschar-
beiten muss der Vertreter der Umschlagsanlage die in
Anhang VI aufgeführten Pflichten erfüllen.

Artikel 8

Zusammenarbeit von Massengutschiffen und Umschlags-
anlage

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass beim Beladen von Massengutschiffen mit
festen Massengütern oder beim Entladen von festen Massengü-
tern aus Massengutschiffen die folgenden Verfahrensregeln
eingehalten werden:

1. Vor dem Laden oder Löschen fester Massengüter müssen
sich der Kapitän und der Vertreter der Umschlagsanlage auf
einen Lade- oder Löschplan im Sinne der Regel VI/7.3 des
SOLAS-Übereinkommens von 1974 einigen. Dieser Lade-
oder Löschplan ist nach dem in Anhang 2 des BLU-Code
wiedergegebenen Muster zu erstellen, hat die IMO-Nummer
des betreffenden Massengutschiffes zu enthalten, und der
Kapitän und der Vertreter der Umschlagsanlage haben durch
ihre Unterschrift zu bestätigen, dass sie dem Plan
zustimmen.

Jede Änderung des Lade- oder Löschplans, die nach Auffas-
sung einer Partei die Sicherheit des Schiffes oder der Mann-
schaft beeinträchtigen könnte, ist von beiden Parteien in der
Form eines geänderten Plans zu erstellen, anzunehmen und
zu vereinbaren.

Der vereinbarte Lade- oder Löschplan und alle später verein-
barten Änderungen sind vom Schiff und von der
Umschlagsanlage sechs Monate lang für die Zwecke einer
gegebenenfalls erforderlichen Prüfung durch die zuständigen
Behörden aufzubewahren.

2. Vor Beginn des Ladens oder Löschens füllen der Kapitän
und der Vertreter der Umschlagsanlage im Einklang mit den
Leitlinien des Anhangs 4 des BLU-Code die gemeinsame
schiffs- und landseitige Sicherheitsprüfliste gemeinsam aus
und unterzeichnen diese.

3. Zwischen dem Schiff und der Umschlagsanlage ist eine
wirksame Nachrichtenverbindung zu schaffen und jederzeit
aufrechtzuerhalten, die in der Lage ist, den erforderlichen
Austausch von Informationen über die Lade- oder Löschar-
beiten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass eine
etwaige Anweisung des Kapitäns oder des Vertreters der
Umschlagsanlage, das Laden oder Löschen zu unterbrechen,
unverzüglich befolgt wird.

4. Der Kapitän und der Vertreter der Umschlagsanlage sorgen
dafür, dass das Laden oder Löschen in Übereinstimmung
mit dem vereinbarten Plan erfolgt. Der Vertreter der
Umschlagsanlage ist dafür verantwortlich, dass beim Laden
oder Löschen der Massengutladung die im Lade- oder Lösch-
plan enthaltenen Vorgaben über die Reihenfolge der Lade-
räume, die Ladungsmengen und die Lade- oder Löschge-
schwindigkeit eingehalten werden. Ohne vorherige Abstim-
mung und schriftliche Vereinbarung mit dem Kapitän darf
er von dem vereinbarten Lade- oder Löschplan nicht abwei-
chen.

5. Nach Abschluss der Lade- oder Löscharbeiten bestätigen der
Kapitän und der Vertreter der Umschlagsanlage gemeinsam
schriftlich, dass das Laden oder Löschen gemäß dem Lade-
oder Löschplan und den vereinbarten Änderungen erfolgt
ist. Wird die Ladung gelöscht, ist in diese gemeinsame Erklä-
rung auch die Feststellung einzuschließen, dass die Lade-
räume geleert und gemäß den Anforderungen des Kapitäns
gereinigt wurden; ferner hat die gemeinsame Erklärung in
diesem Fall Angaben über am Schiff entstandene Schäden
und gegebenenfalls ausgeführte Reparaturen zu enthalten.

Artikel 9

Die Rolle der zuständigen Behörden

(1) Unbeschadet der in Regel VI/7.7 des SOLAS-Überein-
kommens von 1974 niedergelegten Rechte und Pflichten des
Kapitäns treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre zuständigen
Behörden das Laden oder Löschen fester Massengüter verhin-
dern oder anhalten, wenn eindeutige Hinweise vorliegen, dass
hierdurch die Sicherheit des Schiffs oder der Besatzung
gefährdet würde.

(2) In Fällen, in denen die zuständige Behörde darüber infor-
miert wird, dass der Kapitän und der Vertreter der Umschlags-
anlage über die Anwendung der in Artikel 8 vorgesehenen
Verfahrensregeln keine Einigung erzielt haben, greift die
zuständige Behörde ein, wenn dies im Interesse der Sicherheit
und/oder des Schutzes der Meeresumwelt geboten ist.

Artikel 10

Reparatur von beim Laden oder Löschen entstandenen
Schäden

(1) Wenn die Schiffsverbandteile oder die Ausrüstungen des
Schiffs im Verlaufe der Lade- oder Löscharbeiten beschädigt
werden, sind die Schäden vom Vertreter der Umschlagsanlage
an den Kapitän zu melden und wenn nötig zu reparieren.

(2) Ist der Schaden geeignet, die Festigkeit der Schiffsver-
bandteile oder die Wasserdichtigkeit der Außenhaut oder die
Funktionsfähigkeit der wesentlichen mechanisch-technischen
Systeme des Schiffs zu beeinträchtigen, sind die Verwaltung des
Flaggenstaats oder eine von ihr anerkannte und in ihrem
Namen handelnde Organisation sowie die Hafenstaatkontroll-
behörde vom Vertreter der Umschlagsanlage und/oder dem
Kapitän zu unterrichten. Die Entscheidung, ob die Reparatur
unverzüglich zu erfolgen hat oder aufgeschoben werden kann,
wird von der Hafenstaatkontrollbehörde unter gebührender
Berücksichtigung der Stellungnahme, sofern eine solche
vorliegt, der Verwaltung des Flaggenstaats oder der von ihr
anerkannten und in ihrem Namen handelnden Organisation
und der Stellungnahme des Kapitäns getroffen. Wird eine sofor-
tige Reparatur für erforderlich gehalten, muss sie zur Zufrie-
denheit des Kapitäns und der zuständigen Behörde ausgeführt
werden, bevor das Schiff den Hafen verlässt.
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(3) Für die Zwecke der gemäß Absatz 2 zu treffenden
Entscheidung kann die Hafenstaatkontrollbehörde eine aner-
kannte Organisation beauftragen, den Schaden zu besichtigen
und sie über die Notwendigkeit einer sofortigen Reparatur oder
deren möglichen Aufschub zu beraten.

(4) Dieser Artikel lässt die Richtlinie 95/21/EG unberührt.

Artikel 11

Überwachung und Berichterstattung

(1) Die Mitgliedstaaten überwachen die Umschlagsanlagen
regelmäßig auf Einhaltung der in Artikel 5 Ziffer 1, Artikel 7
Ziffer 2 und Artikel 8 genannten Bestimmungen. Im Zuge der
Überwachungsverfahren werden während der Lade- oder
Löscharbeiten unangemeldete Besichtigungen durchgeführt.

Zusätzlich überprüfen die Mitgliedstaaten, ob die Umschlagsan-
lagen die Anforderungen des Artikels 5 Ziffer 4 am Ende der
dort genannten Frist erfüllen.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle drei
Jahre einen Bericht über die Ergebnisse dieser Überwachungs-
maßnahmen. Dieser Bericht enthält auch eine Bewertung der
Wirksamkeit der in dieser Richtlinie aufgestellten harmoni-
sierten Verfahrensregeln für die Zusammenarbeit und Kommu-
nikation zwischen Massengutschiffen und Umschlagsanlagen.
Der Bericht ist spätestens zum 30. April des auf den Berichts-
zeitraum von drei Kalenderjahren folgenden Jahres vorzulegen.

Artikel 12

Evaluierung

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und
dem Rat einen Evaluierungsbericht über das Funktionieren des
in dieser Richtlinie vorgesehenen Systems auf der Grundlage
der in Artikel 11 Absatz 2 vorgesehenen Berichte der Mitglied-
staaten. In diesem Bericht wird ferner bewertet, ob es erforder-
lich ist, die in Artikel 11 Absatz 2 vorgesehene Berichterstat-
tung durch die Mitgliedstaaten beizubehalten.

Artikel 13

Mitteilung an die IMO

Der im Namen der Mitgliedstaaten handelnde Vorsitz des Rates
und die Kommission unterrichten die IMO gemeinsam von
dem Erlass dieser Richtlinie unter Bezugnahme auf Absatz 1.7
des Anhangs zu der IMO-Entschließung A.797(19).

Artikel 14

Regelungsausschuss

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 12 Absatz
1 der Richtlinie 93/75/EWG des Rates (1) eingesetzten
Ausschuss, nachstehend „Ausschuss“ genannt, unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Die Frist nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 15

Änderungsverfahren

(1) Die Begriffsbestimmungen in Artikel 3 Ziffern 1 bis 6
und Ziffern 15 bis 18, die Bezugnahmen auf internationale
Übereinkommen und Codes, auf IMO-Entschließungen und
-Rundschreiben und auf ISO-Normen sowie die Verweise auf
Gemeinschaftsinstrumente und die Anhänge können gemäß
dem Verfahren des Artikels 14 Absatz 2 geändert werden, um
sie an internationale oder gemeinschaftsrechtliche Instrumente
anzupassen, die nach Erlass dieser Richtlinie angenommen oder
geändert worden sind oder in Kraft getreten sind, soweit damit
der Geltungsbereich dieser Richtlinie nicht ausgeweitet wird.

(2) Das Verfahren des Artikels 14 Absatz 2 gilt für Ände-
rungen des Artikels 8 und der Anhänge zur Durchführung der
in dieser Richtlinie festgelegten Verfahrensregeln sowie für die
Änderung und Aufhebung der Pflicht zur Berichterstattung
nach Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12, soweit diese Bestim-
mungen keine Ausweitung des Geltungsbereichs dieser Richt-
linie bewirken.

Artikel 16

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem
Verstoß gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Umset-
zung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle geeig-
neten Maßnahmen, um deren Durchsetzung zu gewährleisten.
Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein.

(1) Richtlinie 93/75/EWG des Rates vom 13. September 1993 über
Mindestanforderungen an Schiffe, die Seehäfen der Gemeinschaft
anlaufen oder aus ihnen auslaufen und gefährliche und umwelt-
schädliche Güter befördern (ABl. L 247 vom 5.10.1993, S. 19).
Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/74/EG der
Kommission (ABl. L 276 vom 13.10.1998, S. 7).
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Artikel 16

Umsetzung und Anwendung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor dem
5. August 2003 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. März 2004 an.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 18

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 19

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 4. Dezember 2001.

Im Namen des
Europäische Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. REYNDERS
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ANHANG I

KRITERIEN FÜR DIE BETRIEBLICHE EIGNUNG VON MASSENGUTSCHIFFEN FÜR DAS LADEN UND
LÖSCHEN FESTER MASSENGUTLADUNGEN

(nach Artikel 4)

Massengutschiffe, die Umschlagsanlagen in den Mitgliedstaaten zum Laden oder Löschen fester Massengüter anlaufen, sind
auf die Erfüllung der folgenden Kriterien zu prüfen:

1. Sie müssen Laderäume und Ladeluken genügender Abmessungen besitzen, die so gestaltet sind, dass das Laden, Stauen,
Trimmen und Löschen fester Massengüter in zufriedenstellender Weise erfolgen kann;

2. ihre Ladeluken müssen Kennnummern tragen, die mit denen übereinstimmen, die im Lade- oder Löschplan verwendet
werden. Diese Lukennummern müssen nach Anbringungsort, Schriftgröße und Farbe so ausgeführt sein, dass sie für
den Führer des Lade- oder Löschgeräts der Umschlagsanlage klar sichtbar und erkennbar sind;

3. ihre Ladeluken, Lukenbedienungssysteme und Sicherheitsvorrichtungen müssen in einwandfreiem, betriebsfähigem
Zustand sein und dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie vorgesehen sind;

4. sofern eine Krängungsanzeige vorhanden ist, muss sie vor dem Laden oder Löschen auf einwandfreie Funktion
überprüft werden;

5. wenn vorgeschrieben ist, an Bord einen zugelassenen Beladungsrechner mitzuführen, muss dieser zertifiziert und in der
Lage sein, während des Ladens oder Löschens Spannungsberechnungen durchzuführen;

6. die Hauptantriebs- und Hilfsmaschinenanlage muss in einwandfreiem Betriebszustand sein;

7. die Ausrüstung an Deck für das Anlegen und Festmachen muss in einwandfreiem, betriebsfähigem Zustand sein.

ANHANG II

KRITERIEN FÜR DIE EIGNUNG VON UMSCHLAGSANLAGEN FÜR DAS LADEN UND LÖSCHEN FESTER
MASSENGÜTER

(nach Artikel 5 Ziffer 1)

1. Die Umschlagsanlagen nehmen nur solche Massengutschiffe zum Laden oder Löschen fester Massengüter an ihrer
Umschlagsanlage an, die an den Lade- und Löscheinrichtungen der Anlage sicher anlegen können, wobei neben der
Wassertiefe am Liegeplatz und der maximal zulässigen Schiffsgröße unter anderem die Festmacheeinrichtungen, die
Befenderung, die sichere Zufahrt und alle möglichen Behinderungen des Lade- oder Löschvorgangs zu berücksichtigen
sind.

2. Das Lade- und Löschgerät der Umschlagsanlage muss vorschriftsgemäß zertifiziert und einwandfrei gewartet sein; es
muss den einschlägigen Vorschriften und Normen entsprechen und darf nur von Personal bedient werden, das
ausreichend befähigt ist und gegebenenfalls die vorgeschriebenen Zeugnisse besitzt.

3. Die an den Umschlagsanlagen Beschäftigten müssen entsprechend ihren jeweiligen individuellen Aufgaben in allen
Aspekten des sicheren Be- und Entladens von Massengutschiffen ausgebildet sein. Diese Ausbildung muss darauf
gerichtet sein, die betroffenen Personen mit den allgemeinen Gefahren des Ladens und Löschens fester Massengüter
und den nachteiligen Folgen vertraut zu machen, die ein unsachgemäßes Laden oder Löschen für die Sicherheit des
Schiffs haben kann.

4. Das mit dem Laden und Löschen beschäftigte Personal der Umschlagsanlagen erhält und benutzt die erforderlichen
persönlichen Schutzausrüstungen und erhält ausreichende Ruhezeiten, damit übermüdungsbedingte Unfälle vermieden
werden.
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ANHANG III

VOM KAPITÄN AN DIE UMSCHLAGSANLAGE ZU LIEFERNDE ANGABEN

(nach Artikel 7 Ziffer 1 Buchstabe b))

1. So früh wie möglich: die voraussichtliche Ankunftszeit des Schiffs vor dem Hafen. Diese Angabe ist bei Bedarf zu
aktualisieren.

2. Bei der ersten Meldung der voraussichtlichen Ankunftszeit:

a) Schiffsname, Rufzeichen, IMO-Nummer, Flaggenstaat, Heimathafen;

b) der Lade- oder Löschplan unter Angabe der Ladungsmenge und der Stauung nach Luken, die Reihenfolge des
Ladens oder Löschens, die je Schüttung zu ladende oder in den einzelnen Phasen des Entladens zu löschende
Menge;

c) die Tiefgänge bei Ankunft und die voraussichtlichen Tiefgänge bei Abfahrt des Schiffs;

d) der Zeitbedarf für Ballastaufnahme oder -abgabe;

e) die Gesamtlänge und größte Breite des Schiffs; Länge des Ladebereichs vom vorderen Süll der vordersten bis zum
achteren Süll der hintersten für das Laden oder Löschen zu benutzenden Ladeluke;

f) der Abstand von der Wasserlinie bis zur vordersten zu be- oder entladenden Luke und von der Bordwand des
Schiffs bis zur Lukenöffnung;

g) der Ausbringungsort des Landgangs des Schiffs;

h) die Überwasserhöhe (höchster Punkt über der Wasserlinie);

i) Einzelheiten und Leistungsfähigkeit des bordeigenen Ladegeschirrs (soweit vorhanden);

j) die Anzahl und Art der Festmacheleinen;

k) besondere Anforderungen, wie z. B. Trimmen oder laufende Messung des Wassergehalts des Ladeguts;

l) Einzelangaben über evtl. notwendige Reparaturen, die das Anlegen, den Beginn des Ladens oder Löschens oder die
Ausfahrt des Schiffs nach Beendigung der Lade- oder Löscharbeiten verzögern können;

m) sonstige, von der Umschlagsanlage angeforderte Angaben über das Schiff.
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ANHANG IV

PFLICHTEN DES KAPITÄNS VOR UND WÄHREND DER LADE- ODER LÖSCHARBEITEN

(nach Artikel 7 Ziffer 1 Buchstabe d))

Vor Beginn und während der Lade- oder Löscharbeiten muss der Kapitän dafür sorgen, dass

1. das Laden oder Löschen des Ladeguts und die Abgabe oder Aufnahme von Ballastwasser unter Aufsicht des Dienst
habenden Ladungsoffiziers seines Schiffs erfolgt;

2. die Verteilung von Ladung und Ballastwasser während des gesamten Lade- oder Löschvorgangs ständig überwacht
wird, um sicherzustellen, dass die Schiffsverbandteile nicht übermäßig belastet werden;

3. das Schiff aufrecht gehalten wird oder, wenn aus betrieblichen Gründen eine Krängung erforderlich ist, der Krän-
gungswinkel so gering wie möglich gehalten wird;

4. das Schiff unter gebührender Berücksichtigung der örtlichen Wetterbedingungen und -vorhersagen stets sicher vertäut
ist;

5. eine ausreichende Anzahl von Schiffsoffizieren und Mannschaften an Bord bleibt, um die Anpassung der Festmache-
leinen zu besorgen und alle sonstigen im Normal- und Notfall anfallenden Arbeiten zu erledigen, wobei zu
berücksichtigen ist, dass der Besatzung ausreichende Ruhezeiten gewährt werden müssen, um Übermüdung zu
vermeiden;

6. der Vertreter der Umschlagsanlage über die Erfordernisse für das Trimmen der Ladung informiert ist, die den
Bestimmungen des IMO-Schüttgut-Codes entsprechen müssen;

7. der Vertreter der Umschlagsanlage über die notwendige Abstimmung zwischen der Abgabe oder Aufnahme von
Ballastwasser und der Lade- oder Löschrate sowie über Abweichungen vom Ballastplan und alle sonstigen Umstände
informiert ist, die sich auf die Lade- oder Löscharbeiten auswirken können;

8. das Ablassen von Ballastwasser so erfolgt, dass es dem vereinbarten Ladeplan entspricht und es nicht zum Überfluten
des Kais oder in der Nähe liegender Schiffe kommt. Wenn es dem Schiff aus praktischen Gründen nicht möglich ist,
das Ballastwasser vor Beginn der Trimmphase des Ladens vollständig abzulassen, muss der Kapitän mit dem Vertreter
der Umschlagsanlage vereinbaren, zu welchen Zeiten und auf wie lange die Ladearbeiten möglicherweise unterbro-
chen werden müssen;

9. mit dem Vertreter der Umschlagsanlagen vereinbart ist, welche Maßnahmen bei Regen oder sonstigen Wetterverände-
rungen zu treffen sind, wenn eine solche Veränderung der Bedingungen in Anbetracht der spezifischen Eigenschaften
des Ladeguts mit Gefahren verbunden sein könnte;

10. während des Aufenthalts des Schiffs am Liegeplatz keine heißen Arbeiten an Bord oder in der Nähe des Schiffs
ausgeführt werden, es sei denn mit Erlaubnis des Vertreters der Umschlagsanlage und unter Einhaltung aller
Anforderungen der zuständigen Behörde;

11. während der Endphasen des Ladens oder Löschens eine besonders enge Überwachung des Lade- oder Löschbetriebs
und des Schiffs gewährleistet ist;

12. der Vertreter der Umschlagsanlage unverzüglich verständigt wird, wenn die Lade- oder Löscharbeiten einen Schaden
oder eine gefährliche Situation verursacht haben oder zu verursachen drohen;

13. der Vertreter der Umschlagsanlage rechtzeitig verständigt wird, wenn das abschließende Trimmen des Schiffs
beginnen muss, um das Förderbandsystem entleeren zu können;

14. das Entladen eines Laderaums auf der Backbordseite parallel zum Entladen auf der Steuerbordseite des gleichen
Laderaums erfolgt, um ein Verwinden des Schiffskörpers zu vermeiden;

15. beim Einlassen von Ballastwasser in einen oder mehrere Laderäume auf die Möglichkeit des Austretens brennbarer
Dämpfe geachtet wird und entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, bevor in unmittelbarer Nähe oder
oberhalb dieser Laderäume heiße Arbeiten zugelassen werden.
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ANHANG V

VON DER UMSCHLAGSANLAGE AN DEN KAPITÄN ZU LIEFERNDE ANGABEN

(nach Artikel 7 Ziffer 2 Buchstabe a))

1. Die Bezeichnung des Liegeplatzes, an dem das Laden oder Löschen erfolgen soll und geschätzte Zeitangaben für das
Anlegen und den Abschluss der Lade- oder Löscharbeiten (1);

2. die Merkmale der Lade- und Löscheinrichtungen der Umschlagsanlage mit Angaben über die nominelle Lade- oder
Löschleistung der Anlage und die Zahl der zum Einsatz vorgesehenen Lade- oder Löschköpfe sowie über den
geschätzten Zeitbedarf für die einzelne Schüttung oder — im Fall des Löschens einer Massengutladung — den
geschätzten Zeitbedarf für die einzelnen Phasen des Entladevorgangs;

3. spezifische Merkmale des Liegeplatzes oder des Anlegers, mit denen der Kapitän vertraut sein muss, wie z. B. die
Position fester oder beweglicher Hindernisse, Fender, Poller und der Einrichtungen für das Festmachen des Schiffs;

4. die Mindestwassertiefen am Liegeplatz und im Fahrwasser zu und von dem Liegeplatz (1);

5. die Wasserdichte am Liegeplatz;

6. die maximale Höhe von der Wasserlinie bis zur Oberkante der Lukenabdeckung oder der Lukensülle (je nachdem,
welches Maß für den Lade- oder Löschbetrieb relevant ist) und die höchstzulässige Überwasserhöhe;

7. die Vorkehrungen für das Anlegen von Gangways und sonstigen Zugängen;

8. mit welcher Seite das Schiff am Liegeplatz längsseits gehen soll;

9. die höchstzulässige Geschwindigkeit bei der Annäherung an den Pier und Angaben über die Verfügbarkeit von
Schleppern und deren Art und Zugkraft;

10. die beim Laden unterschiedlicher Teilladungen einzuhaltende Reihenfolge und etwaige sonstige Beschränkungen,
wenn es nicht möglich ist, die Ladung nach Reihenfolge oder Wahl der Laderäume so zu laden, wie es für das Schiff
am besten passt;

11. etwaige Eigenschaften des zu ladenden Gutes, die bei Kontakt mit anderen Ladungen oder Ladungsrückständen an
Bord Gefahren mit sich bringen können;

12. Vorabinformationen über die vorgesehenen Lade- oder Löscharbeiten oder Änderungen der bestehenden Lade- oder
Löschpläne;

13. ob das Lade- oder Löschgerät der Umschlagsanlage ortsfest oder in irgendeiner Weise in seiner Bewegung beschränkt
ist;

14. die benötigten Festmacheleinen;

15. ein warnender Hinweis auf etwaige ungewöhnliche Festmacheeinrichtungen;

16. Hinweise auf etwaige Beschränkungen bei der Aufnahme oder Abgabe von Ballast;

17. der von der zuständigen Behörde zugelassene maximale Abfahrtstiefgang;

18. sowie alle sonstigen, vom Kapitän angeforderten Informationen, die sich auf die Umschlagsanlage beziehen.

(1) Die Angaben über die geschätzten An- und Ablegezeiten und über die Mindestwassertiefe am Liegeplatz sind nach Erhalt weiterer
Meldungen über die voraussichtliche Ankunftszeit des Schiffs fortlaufend zu aktualisieren. Informationen über die Mindestwassertiefe
in Ansatz- und Abfahrtskanälen sollen von der Umschlagsanlage oder gegebenenfalls der zuständigen Behörde geliefert werden.
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ANHANG VI

PFLICHTEN DES VERTRETERS DER UMSCHLAGSANLAGE VOR UND WÄHREND DER LADE- ODER
LÖSCHARBEITEN

(nach Artikel 7 Ziffer 2 Buchstabe d))

Vor Beginn und während der Umschlagarbeiten muss der Vertreter der Umschlagsanlage:

1. dem Kapitän die Namen der bei der Umschlagsanlage für den Lade- oder Löschbetrieb zuständigen Personen und den
Verladeragenten nennen und ihm erläutern, wie er mit diesen Personen in Verbindung treten kann;

2. alle vorbeugenden Maßnahmen treffen, um eine Beschädigung des Schiffs durch das Lade- oder Löschgerät zu
vermeiden, und den Kapitän informieren, wenn ein Schaden eintritt;

3. dafür sorgen, dass das Schiff aufrecht gehalten wird oder, wenn aus betrieblichen Gründen eine Krängung erforderlich
ist, der Krängungswinkel so gering wie möglich gehalten wird;

4. dafür sorgen, dass das Entladen eines Laderaums auf der Backbordseite parallel zum Entladen auf der Steuerbordseite
des gleichen Laderaums erfolgt, um ein Verwinden des Schiffskörpers zu vermeiden;

5. bei Ladungen hoher Dichte oder bei hohem Gewicht der einzelnen Greiferladungen den Kapitän warnen, dass,
solange die Oberseite der Tanks nicht völlig mit Ladung bedeckt ist, bei deren Aufschlagen insbesondere bei freiem
Fall aus großer Höhe erhebliche örtliche Belastungen der Schiffsverbandteile auftreten können, und dafür sorgen, dass
zu Beginn des Beladens der einzelnen Laderäume besonders vorsichtig vorgegangen wird;

6. dafür sorgen, dass zwischen dem Kapitän und dem Vertreter der Umschlagsanlage in allen Phasen und zu allen
Aspekten der Lade- oder Löscharbeiten Übereinstimmung herrscht, dass der Kapitän von allen Änderungen der
vereinbarten Laderate informiert wird und dem Kapitän nach jeder Schüttung das geladene Gewicht gemeldet wird;

7. Aufzeichnungen über das Gewicht und die Verteilung der geladenen oder gelöschten Ladung führen und sicherstellen,
dass die Gewichte in den Laderäumen nicht von den Vorgaben des vereinbarten Lade- oder Löschplans abweichen;

8. dafür sorgen, dass die Ladung während des Be- und Entladens nach den Vorgaben des Kapitäns getrimmt wird;

9. dafür sorgen, dass bei der Berechnung der zum Erzielen des Abfahrtstiefgangs und -trimms erforderlichen Ladungs-
mengen berücksichtigt wird, dass die auf den Förderbandsystemen der Umschlagsanlage befindlichen Ladungsmengen
ablaufen können, so dass diese Systeme bei Beendigung des Ladevorgangs leer sind. Zu diesem Zweck muss der
Vertreter der Umschlagsanlage dem Kapitän neben dem normalen Tonnagegehalt des Förderbandsystems der
Umschlagsanlage auch alle Erfordernisse für das Leerfahren des Systems bei Beendigung des Ladens mitteilen;

10. den Kapitän beim Löschen von Ladung möglichst frühzeitig verständigen, wenn die Zahl der Entladeköpfe erhöht
oder verringert werden soll und dem Kapitän mitteilen, wenn das Entladen eines Laderaums für abgeschlossen
angesehen wird;

11. dafür sorgen, dass während des Aufenthalts des Schiffs am Liegeplatz keine heißen Arbeiten an Bord oder in der Nähe
des Schiffs ausgeführt werden, außer mit Erlaubnis des Kapitäns und unter Einhaltung aller Anforderungen der
zuständigen Behörde.
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RICHTLINIE 2001/109/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 19. Dezember 2001

über die von den Mitgliedstaaten durchzuführenden statistischen Erhebungen zur Ermittlung des
Produktionspotenzials bestimmter Baumobstanlagen

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 285,

auf Vorschlag der Kommission (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission benötigt zur Erfüllung der Aufgaben,
die ihr durch den Vertrag und durch die Gemeinschafts-
vorschriften über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse übertragen worden sind, genaue
Angaben über das Produktionspotenzial bestimmter
Baumobstanlagen in der Gemeinschaft und über mittel-
fristige Vorausschätzungen der Erzeugung und des
Marktangebots. Diese Aufgabe erfüllt sie derzeit im
Rahmen der Richtlinie 76/625/EWG des Rates vom 20.
Juli 1976 über die von den Mitgliedstaaten durchzufüh-
renden statistischen Erhebungen zur Ermittlung des
Produktionspotenzials bestimmter Baumobstanlagen (3).
Anlässlich erneuter Änderungen erscheint es aus
Gründen der Klarheit angezeigt, die genannte Richtlinie
aufzuheben und durch die vorliegende Richtlinie zu
ersetzen.

(2) Es ist angezeigt, dass alle Mitgliedstaaten zur gleichen
Zeit, nach denselben Kriterien und mit vergleichbarer
Genauigkeit Erhebungen über den Obstbaumbestand für
die einzelnen Obstarten vornehmen. Neu angepflanzte
Obstbäume erlangen erst nach einigen Jahren den vollen
Ertrag. Es ist daher angebracht, diese Erhebungen alle
fünf Jahre zu wiederholen, um zuverlässige Daten über
das Produktionspotenzial unter Berücksichtigung der
noch nicht im Ertrag stehenden Obstbäume zu
gewinnen.

(3) Dabei sind in allen Mitgliedstaaten einheitlich bei jeder
Obstart die wichtigsten Sorten zu erheben, wobei eine
möglichst umfassende Unterteilung nach Sorten anzu-
streben ist.

(4) Die Erfahrungen aus früheren Erhebungen über Baum-
obstanlagen zeigen, dass es notwendig ist, im Hinblick
auf die von den Mitgliedstaaten angewandten Erhebungs-
verfahren unter Wahrung der Vergleichbarkeit der Daten
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten eine gewisse
Flexibilität einzuführen.

(5) Da die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahme, nämlich
das Erfordernis, über zuverlässige und umfassende Statis-
tiken über das Produktionspotenzial bestimmter Baum-
obstanlagen in der Gemeinschaft und über mittelfristige
Vorausschätzungen der Erzeugung und des Angebots in
der Gemeinschaft zu verfügen, auf Ebene der Mitglied-
staaten nicht ausreichend erreicht werden können und
daher wegen der Wirkungen der Maßnahme besser auf
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann die
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des
Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel eben-
falls genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese
Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maß hinaus.

(6) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (4) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Mitgliedstaaten führen im Laufe des Jahres 2002 und
danach alle fünf Jahre Erhebungen über Baumobstanlagen bei
bestimmten Obstarten in ihrem Hoheitsgebiet durch.

(2) Die Erhebung betrifft folgende Arten:

a) Tafeläpfel

b) Tafelbirnen

c) Pfirsiche

d) Aprikosen/Marillen

e) Orangen

f) Zitronen

g) kleinfruchtige Zitrusgewächse.

Die in den einzelnen Mitgliedstaaten zu erhebenden Arten sind
in der Tabelle im Anhang aufgeführt.

Das Verzeichnis der genannten Arten sowie die genannte
Tabelle können nach dem Verfahren des Artikels 8 Absatz 2
geändert werden.

Die Erfassung der Anbauflächen von Äpfel- und Birnensorten,
die ausschließlich anderen Zwecken als der Erzeugung von
Tafeläpfeln und -birnen dienen, ist fakultativ.

(1) ABl. C 96 E vom 27.3.2001, S. 212.
(2) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2001

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 8. November 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröf-
fentlicht) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 11.
Dezember 2001.

(3) ABl. L 218 vom 11.8.1976, S. 10. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 1999/87/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 16 vom 21.1.2000, S. 72). (4) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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(3) In den Anwendungsbereich der Erhebung fallen alle
Betriebe mit einer Obstbaumanbaufläche, sofern das darauf
erzeugte Obst vollständig oder überwiegend für den Markt
bestimmt ist.

Die Erhebung erstreckt sich auf Reinkulturen und Mischkul-
turen, d. h. Pflanzungen von Obstbäumen mehrerer der in
Absatz 2 Unterabsatz 1 genannten Arten oder Pflanzungen, auf
denen eine oder mehrere der genannten Arten zusammen mit
anderen Obstbäumen angebaut werden.

(4) Die Erhebung kann als Vollzählung oder als Stichpro-
benzählung mit Zufallsauswahl gemäß den in Artikel 3
genannten Kriterien durchgeführt werden.

Artikel 2

(1) Die Erhebungen nach Artikel 1 sind so anzulegen, dass
die Ergebnisse in unterschiedlicher Kombination der folgenden
Merkmale dargestellt werden können:

A) Obstsorte :

Für jede Obstart sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung so
viele Sorten auszuweisen, dass je Mitgliedstaat mindestens
80 v. H. der Gesamtanbaufläche der betreffenden Obstart
nach Sorten getrennt aufgenommen werden, in jedem Fall
aber alle Sorten, die 3 v. H. oder mehr der Gesamtanbau-
fläche der betreffenden Obstart ausmachen.

B) Alter der Bäume:

Das Alter der Bäume muss vom Zeitpunkt ihrer Einpflan-
zung in der Obstanlage an gerechnet werden. Die Pflanz-
saison vom Herbst bis Frühjahr gilt als ein einheitlicher
Zeitraum.

C) Anbauf läche , Baumzahl und Pf lanzdichte :

Die Pflanzdichte kann direkt erhoben werden oder anhand
einer Berechnung auf der Grundlage der Anbaufläche.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel
werden nach dem Verfahren des Artikels 8 Absatz 2 erlassen.

Artikel 3

(1) Im Falle einer Stichprobenerhebung muss die Stichprobe
für mindestens 95 v. H. der Anbaufläche von Obstbäumen
repräsentativ sein. Die von den Stichproben nicht erfassten
Flächen sind Gegenstand einer Schätzung.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, damit die Stichprobenfehler in den Ergebnissen
der Stichprobenerhebung für die Gesamtfläche jeder Obstart in
ihrem Hoheitsgebiet bei einer Sicherheitsgrenze von 68 v. H.
eine Größenordnung von 3 v. H. nicht überschreiten.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen zur
Einschränkung und, sofern erforderlich, zur Schätzung der
Beobachtungsfehler für die Gesamtfläche jeder Obstart.

(4) Die Einzelheiten der Anwendung dieses Artikels werden
nach dem Verfahren des Artikels 8 Absatz 2 erlassen.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Ergebnisse
der Erhebungen möglichst bald mit, spätestens jedoch am 1.
Oktober des auf das Erhebungsjahr folgenden Jahres.

(2) Die Ergebnisse gemäß Absatz 1 sind nach Produktions-
zonen vorzulegen. Die Abgrenzung der für die Mitgliedstaaten
vorzusehenden Produktionszonen wird nach dem Verfahren
des Artikels 8 Absatz 2 erlassen.

(3) Die festgestellten Beobachtungsfehler und die Stichpro-
benfehler im Sinne des Artikels 3 sind vor dem 1. Oktober des
auf die Erhebung folgenden Jahres mitzuteilen.

(4) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission spätestens am
1. Oktober des auf das Erhebungsjahr folgenden Jahres einen
methodischen Bericht über die Durchführung der Erhebung
vor.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten, in denen jährliche Angaben

a) über die in ihrem Hoheitsgebiet durchgeführten Rodungen
von Anbauflächen und

b) über die Neuanpflanzungen von Obstbäumen in ihrem
Hoheitsgebiet

vorliegen, teilen der Kommission diese Angaben spätestens
zum 31. Oktober des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres mit.

Artikel 6

Die Kommission untersucht im Rahmen von Konsultationen
und einer ständigen Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten

a) die mitgeteilten Erhebungsergebnisse,

b) die technischen Probleme, die sich insbesondere im Zusam-
menhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Erhe-
bungen ergeben,

c) die Bedeutung der Erhebungsergebnisse.

Artikel 7

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem
Rat innerhalb eines Jahres nach der Mitteilung der Erhebungser-
gebnisse durch die Mitgliedstaaten einen Bericht über die
anhand der Erhebung gewonnenen Erfahrungen vor.

Artikel 8

(1) Die Kommission wird von dem durch den Beschluss
72/279/EWG des Rates (1) eingesetzten Ständigen Agrarstatis-
tischen Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(1) ABl. L 179 vom 7.8.1972, S. 1.
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Artikel 9

Die Richtlinie 76/625/EWG wird zum 16. April 2002 aufge-
hoben.

Jede Bezugnahme auf die Richtlinie 76/625/EWG gilt als eine
Bezugnahme auf die vorliegende Richtlinie.

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis zum 16.
April 2002 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 11

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 12

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 2001.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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Äpfel Birnen Pfirsiche Aprikosen/
Marillen Orangen Zitronen Kleinfruchtige

Zitrusgewächse

ANHANG

IN DEN EINZELNEN MITGLIEDSTAATEN IN DIE ERHEBUNG EINZUBEZIEHENDE ARTEN

Belgien × ×

Dänemark × ×

Deutschland × ×

Griechenland × × × × × × ×

Spanien × × × × × × ×

Frankreich × × × × × × ×

Irland ×

Italien × × × × × × ×

Luxemburg × ×

Niederlande × ×

Österreich × × × ×

Portugal × × × × × × ×

Finnland ×

Schweden × ×

Vereinigtes Königreich × ×
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 8. Januar 2002

über eine Finanzhilfe der Gemeinschaft für die Lagerung von zur Herstellung von MKS-Impfstoffen
bestimmten Antigenen in Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 4736)

(2002/29/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom 26.
Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich (1),
zuletzt geändert durch die Entscheidung 2001/572/EG (2),
insbesondere auf Artikel 14,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Entscheidung 91/666/EWG des Rates vom
11. Dezember 1991 über die Bildung gemeinschaftlicher
MKS-Impfstoffreserven (3), zuletzt geändert durch die
Entscheidung 2001/181/EG der Kommission (4), besteht
ein Teil der Gemeinschaftsmaßnahme zur Bildung von
MKS-Impfstoffreserven in der Einrichtung von Antigen-
banken.

(2) Artikel 3 der genannten Entscheidung benennt das
„Laboratoire de pathologie bovine du Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires“, Lyon (Frankreich),
das nun Teil der „Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Aliments (AFSSA)“ ausmacht, und das „Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Brescia“, Italien, als Anti-
genbanken für die Lagerung der Gemeinschaftsreserven
und sieht ein Verfahren zur Bildung von Antigenbanken
bei anderen Einrichtungen durch Entscheidung der
Kommission vor.

(3) Mit Artikel 1 der Entscheidung 2000/111/EG der
Kommission (5) wurde Merial S.A.S. als Antigenbank zur
Lagerung von Gemeinschaftsreserven benannt.

(4) Die Aufgaben und Pflichten dieser Antigenbanken sind
in Artikel 4 der Entscheidung 91/666/EWG festgelegt.
Die Gewährung der gemeinschaftlichen Finanzhilfe ist

davon abhängig zu machen, ob die Antigenbanken
diesen Aufgaben und Pflichten nachkommen.

(5) Es empfiehlt sich, eine Finanzhilfe der Gemeinschaft für
die Antigenbanken vorzusehen, die Dienstleistungen für
die Gemeinschaft erbringen, damit diese ihre Aufgaben
im Jahr 2002 erfüllen können.

(6) Aus Haushaltsgründen sollte die Finanzhilfe der Gemein-
schaft für ein Jahr gewährt werden.

(7) Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1258/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Finan-
zierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (6) werden
Programme zur Tilgung von Tierseuchen im Rahmen
der Abteilung Garantie des EAGFL finanziert. Zum
Zweck der Finanzkontrolle gelten die Artikel 8 und 9
der genannten Verordnung.

(8) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft wird den Mitglied-
staaten gewährt, sofern die Behörden alle erforderlichen
Informationen innerhalb der festgelegten Fristen über-
mitteln.

(9) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft wird Merial S.A.S.
unter den vertraglich festgelegten Bedingungen gewährt.

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Gemeinschaft gewährt Frankreich eine Finanzhilfe
für die Lagerung von zur Herstellung von MKS-Impfstoffen
bestimmten Antigenen.

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 19.
(2) ABl. L 203 vom 28.7.2001, S. 16.
(3) ABl. L 368 vom 31.12.1991, S. 21.
(4) ABl. L 66 vom 8.3.2001, S. 39.
(5) ABl. L 33 vom 8.2.2000, S. 19. (6) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 103.
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(2) Die „Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
(AFSSA)“, Lyon (Frankreich), lagert die in Absatz 1 genannten
Antigene.

(3) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den
Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2002 auf maximal
30 000 EUR.

Artikel 2

(1) Die Gemeinschaft gewährt Italien eine Finanzhilfe für die
Lagerung von zur Herstellung von MKS-Impfstoffen
bestimmten Antigenen.

(2) Das „Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia“,
Italien, lagert die in Absatz 1 genannten Antigene.

(3) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den
Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2002 auf maximal
30 000 EUR.

Artikel 3

(1) Die in Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 2 Absatz 3 vorge-
sehene Finanzhilfe der Gemeinschaft wird ausgezahlt, nachdem
der betreffende Mitgliedstaat Belege über die Erfüllung der
Aufgaben eingereicht hat.

(2) Die in Absatz 1 genannten Belege müssen vor dem 1.
März 2003 bei der Kommission eingereicht werden und
folgende Ausgaben enthalten:

a) technische Informationen über:
— Menge und Typ der gelagerten Antigene (Lagerhaltungs-

bücher),
— die verwendeten Lagereinrichtungen (Typ, Zahl und

Fassungsvermögen der Behälter),
— die bestehenden Sicherheitssysteme (Temperaturrege-

lung, Diebstahlschutz),

— Versicherungen (Brand, Unfall);

b) Informationen finanzieller Art (entsprechend der Aufstel-
lung im Anhang).

Artikel 4

(1) Die Gemeinschaft gewährt Merial S.A.S., Lyon, Frank-
reich, eine Finanzhilfe für die Lagerung von zur Herstellung
von MKS-Impfstoffen bestimmten Antigenen.

(2) Merial S.A.S. in Lyon, Frankreich, lagert die in Absatz 1
genannten Antigene auf dem Gelände von Merial S.A.S. in
Lyon, Frankreich (2 Behälter), und auf dem Gelände von Merial
S.A.S. in Pirbright, Vereinigtes Königreich (4 Behälter).

(3) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den
Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2002 auf maximal
48 000 Euro.

Artikel 5

(1) Zur Erfüllung von Artikel 4 schließt die Kommission mit
Merial S.A.S. unverzüglich einen Vertrag.

(2) Der Generaldirektor der Generaldirektion Gesundheit
und Verbraucherschutz wird ermächtigt, den Vertrag im
Namen der Europäischen Kommission zu unterzeichnen.

Artikel 6

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 8. Januar 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 8. Januar 2002

zur Genehmigung des technischen Aktionsplans 2002 zur Verbesserung der Agrarstatistik

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 4973)

(2002/30/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 96/411/EG des Rates vom 25.
Juni 1996 zur Verbesserung der Agrarstatistik der Gemein-
schaft (1), zuletzt geändert durch die Entscheidung Nr. 2298/
2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2), insbe-
sondere deren Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Entscheidung 96/411/EG legt die Kommis-
sion jedes Jahr einen technischen Aktionsplan für die
Agrarstatistik fest.

(2) Es ist angezeigt, bestimmte Aktionen, die im Rahmen
vorhergehender Aktionspläne eingeleitet wurden, zu
konsolidieren und die Bemühungen der Mitgliedstaaten,
insbesondere im Bereich der Bilanzen und des Pestizid-
einsatzes, zu unterstützen.

(3) Zur Durchführung der diesbezüglichen politischen
Maßnahmen der Gemeinschaft ist es wesentlich, die
Informationen über die physischen Daten der europä-
ischen Landwirtschaft zu verbessern, detaillierte Agrar-
umweltschutz-Indikatoren zu erhalten, die umweltpoliti-
schen Aspekte der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
zu entwickeln und Informationssysteme über die länd-
liche Entwicklung einzuführen.

(4) Gemäß Artikel 6 der Entscheidung 96/411/EG beteiligt
sich die Gemeinschaft an den Kosten der Mitgliedstaaten
für die Anpassungen der nationalen agrarstatistischen
Systeme bzw. für die vorbereitenden Arbeiten zur
Deckung des neuen oder erhöhten Bedarfs, die Bestand-
teil eines technischen Aktionsplans sind.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
stimmen mit der Stellungnahme des Ständigen Agrarsta-
tistischen Ausschusses überein —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der technische Aktionsplan 2002 zur Verbesserung der Agrar-
statistik ist dem Anhang dieser Entscheidung beigefügt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 8. Januar 2002

Für die Kommission

Pedro SOLBES MIRA

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 162 vom 1.7.1996, S. 14.
(2) ABl. L 263 vom 18.10.2000, S. 1.
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ANHANG

Technischer Aktionsplan 2002 zur Verbesserung der Agrarstatistik

(TAPAS 2002)

Die im technischen Aktionsplan zur Verbesserung der Agrarstatistik (TAPAS) 2002 vorgesehenen Aktionen betreffen:

zum einen die Fortführung bestimmter Aktionen, die im Rahmen von vorangehenden Aktionsplänen eingeleitet wurden
und deren besonderes Ziel es ist, die zuvor getesteten Methoden zu erweitern und zu validieren, um in den folgenden
Bereichen bessere Statistiken bereitstellen zu können:
i) physische Daten der europäischen Landwirtschaft,
ii) umweltpolitische Aspekte der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung,
iii) Agrarumweltschutz-Indikatoren,
iv) Einsatzes von Pestiziden;

und zum anderen die Einführung von Informationen über:
v) die ländliche Entwicklung.

Die Kommission beteiligt sich finanziell an den im Rahmen dieser Aktionen entwickelten Projekten. Diese Beteiligung ist
je Mitgliedstaat auf die in der Tabelle genannten Beträge beschränkt.

Die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Aktionen betreffen Folgendes:

1. Die physischen Daten der europäischen Landwirtschaft

Diese Aktion stellt die Verlängerung der bereits in den Vorjahren durchgeführten Aktionen dar und zielt darauf ab, die
statistischen Informationen in den folgenden Bereichen zu verbessern:

a) Daten über die Flächen, das Aufkommen und die Verwendung der pflanzlichen Erzeugung, insbesondere die
Bilanzen;

b) Daten über das Vieh und das Aufkommen und die Verwendungen der tierischen Erzeugung; insbesondere die
Bilanzen für Fleisch;

c) Futtermittelbilanzen (sowohl zur Erstberechnung der Futtermittelbilanz — oft nach Verbesserung der Versorgungs-
bilanzen — als auch zur Vertiefung der Erstberechnungen anhand von Erhebungen über das Aufkommen und die
Verwendung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder anhand von eingehenden Analysen der vorhandenen Daten).
Die Kohärenz zwischen den Versorgungsbilanzen und der Futtermittelbilanz soll ebenfalls angestrebt werden;

d) weitere Arbeiten, die die Verlängerung von bereits eingeleiteten Aktionen darstellen, um die Zuverlässigkeit der
Bestandsdaten oder der Daten über den internen Verbrauch einschließlich des betriebsinternen Verbrauchs zu
erhöhen, sowie Arbeiten zur Ermittlung von technischen Koeffizienten.

2. Umweltpolitische Aspekte der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung

Das Ziel dieser Aktion ist es zunächst, in die Methodik der Landwirtschaftlichen und Forstwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung (LGR/FGR) Begriffe und Definitionen aufzunehmen, durch die bestimmte umweltrelevante Komponenten zum
Beispiel als Dienstleistungen im Rahmen der Gesamtproduktion oder als Verteilungstransaktion in Form von Subven-
tionen oder Steuern behandelt werden können.

Im Anschluss daran wird die Anwendung dieser neuen Definitionen in Angriff genommen.

Das Interesse der Gemeinschaft besteht in der vorausschauenden Erstellung konsistenter Reihen zur Ergänzung der
Reihen zur Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung.

3. Agrarumweltschutz-Indikatoren

Die Kommission möchte Projekte fördern, die zur Verbesserung der bereits bestehenden Indikatoren beitragen; dabei
handelt es sich insbesondere um Informationen auf regionaler Ebene über die Erträge bestimmter Kulturen, über den
Verkauf oder den Verbrauch mineralischer Dünger usw. Weiterhin unterstützt sie die Erstellung von Landschaftsindika-
toren wie beispielsweise die Länge von Hecken oder Mauern oder die in jeder Region außer der landwirtschaftlichen
Nutzfläche genutzten Flächen (Weiden, Almen usw.), die Auswirkungen der strukturellen Merkmale auf die Arbeits-
weise der Betriebe oder Daten über die Anbaupraktiken.

4. Einsatz von Pestiziden

Ein weiteres Ziel dieser Aktion besteht darin, die Erfassung und Auswertung von Daten über den Pestizideinsatz
fortzuführen und die Qualität und die Geschwindigkeit der Übermittlung durch verschiedene Methoden und die
Nutzung unterschiedlicher Quellen zu verbessern. Die Kulturen sind von den Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihrer
Bedeutung, bezogen auf die Anbaufläche oder die Menge der eingesetzten Pestizide, auszuwählen. Ferner sollen
Informationen über die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs erhalten werden.
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5. Ländliche Entwicklung

Diese neue Entwicklungsachse der Agrarstatistik betrifft zum einen detailliertere Angaben zur regionalen Aufteilung
der normalerweise auf nationaler Ebene erfassten Informationen, aber auch zu den regionalen Aufteilungen, die sich oft
von den Aufteilungen der Verwaltungsregionen, die bei der Erstellung der meisten Regionalstatistiken verwendet
werden, unterscheiden. Zum anderen soll der Informationsbedarf für einen weitgefassten und vielfältigen Themenkom-
plex gedeckt werden: Einkommen der Betriebe und Haushalte außerhalb der Landwirtschaft, insbesondere aus Nebentä-
tigkeiten zur Landwirtschaft, Dienstleistungen der Landwirte für die Allgemeinheit, Lebensverhältnisse in den länd-
lichen Regionen, Beitrag der Landwirtschaft zur Unterstützung anderer wirtschaftlicher und kultureller Tätigkeiten usw.

TABELLE

TECHNISCHER AKTIONSPLAN 2002

Maximale finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an den Ausgaben

Aufteilung je Mitgliedstaat (1 000 EUR)

Physische Daten 18,0 24,0 70,0 9,0 62,5 20,0 50,0 253,5

Umweltaspekte der Landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung

20,0 3,0 29,0 52,0

Agrarumweltschutz-Indikatoren 30,0 15,0 60,0 45,0 27,5 15,0 45,0 35,0 10,0 282,5

Pestizideinsatz 15,0 25,0 30,0 20,0 20,0 20,0 15,0 145,0

Ländliche Entwicklung 15,0 30,0 90,0 47,5 10,0 10,0 202,5

Gesamt 98,0 15,0 85,0 105,0 44,0 3,0 0,0 160,0 0,0 104,0 116,5 65,0 55,0 85,0 0,0 935,5
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 14. Januar 2002

über bestimmte Maßnahmen zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in Spanien und zur
Änderung der Entscheidung 2001/925/EG

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 74)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/31/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchte-
rischen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit
lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/118/EWG (2),
insbesondere auf Artikel 10 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Provinz Barcelona (Cataluña) in Spanien ist es zu
Ausbrüchen von klassischer Schweinepest gekommen.

(2) Angesichts des Handels mit lebenden Schweinen könnte
dieser Ausbruch die Tierbestände in anderen Mitglied-
staaten gefährden.

(3) Spanien hat Maßnahmen im Sinne der Richtlinie 2001/
89/EG des Rates vom 23. Oktober 2001 über
Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der
klassischen Schweinepest (3) getroffen.

(4) Die Kommission hat die Entscheidung 2001/925/EG
über bestimmte Maßnahmen zum Schutz gegen die klas-
sische Schweinepest in Spanien (4) erlassen.

(5) Angesichts der Entwicklung der Seuchenlage und der
Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchungen ist es
angezeigt, die bereits erlassenen Maßnahmen zu verlän-
gern und das Gebiet, in dem einige dieser Maßnahmen
gelten, genauer einzugrenzen. Die Entscheidung 2001/
925/EG ist entsprechend zu ändern.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 8 der Entscheidung 2001/925/EG werden

a) die Worte „20. Januar 2002“ durch die Worte „20. Februar
2002“,

b) die Worte „31. Januar 2002“ durch die Worte „28. Februar
2002“.

ersetzt.

Artikel 2

Im Anhang der Entscheidung 2001/925/EG wird das Wort
„Cataluña“ durch die Worte „Die Provinzen Barcelona und
Gerona in Cataluña“ ersetzt.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten ändern ihre Handelsvorschriften, um sie
mit dieser Entscheidung in Einklang zu bringen. Sie unter-
richten die Kommission unverzüglich davon.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 14. Januar 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29.
(2) ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 49.
(3) ABl. L 316 vom 1.12.2001, S. 5.
(4) ABl. L 339 vom 21.12.2001, S. 56.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 14. Januar 2002

über die Kennzeichnung und Verwendung von Schweinefleisch in Anwendung des Artikels 11 der
Richtlinie 2001/89/EG des Rates in Bezug auf Spanien

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 75)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/32/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23.
Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest (1), insbesondere auf
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe f),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Dezember 2001 haben die spanischen Veterinärbe-
hörden in Spanien Ausbrüche der klassischen Schweine-
pest festgestellt.

(2) Gemäß den Artikeln 9, 10 und 11 der Richtlinie 2001/
89/EG wurden um die Seuchenherde in Spanien unver-
züglich Schutz- und Überwachungszonen ausgewiesen.

(3) Die Verwendung eines Genusstauglichkeitsstempels für
frisches Fleisch ist in der Richtlinie 64/433/EWG des
Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung gesundheitlicher
Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr
mit frischem Fleisch (2), zuletzt geändert durch die Richt-
linie 95/23/EG (3), geregelt.

(4) Spanien hat gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe f) der
Richtlinie 2001/89/EG eine Abweichung für die Kenn-
zeichnung und Verwendung von Fleisch von Schweinen
beantragt, die aus Betrieben in den Überwachungszonen
in der Provinz Barcelona stammen und die nach Ertei-
lung einer Sondergenehmigung durch die zuständige
Behörde geschlachtet worden sind.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Spanien wird ermächtigt, Fleisch von Schweinen aus Betrieben
in den Überwachungszonen in der Provinz Barcelona, die vor
dem 8. Januar 2002 gemäß den Artikeln 9 und 11 der Richt-
linie 2001/89/EG ausgewiesen wurden, mit dem Genusstaug-
lichkeitsstempel gemäß Artikel 3 Absatz 1 Abschnitt A Buch-

stabe e) der Richtlinie 64/433/EWG zu versehen, sofern die
betreffenden Schweine

a) aus einer Überwachungszone stammen,
— in der in den vorangegangenen 21 Tagen keine

Ausbrüche von klassischer Schweinepest festgestellt
wurden und in der der Abschluss der Grobreinigung
und Vordesinfektion der Seuchenbetriebe mindestens 21
Tage zurückliegt,

— die um eine Schutzzone herum ausgewiesen ist, in der
nach dem Nachweis der klassischen Schweinepest in
allen Schweinehaltungsbetrieben klinische Untersu-
chungen auf klassische Schweinepest mit negativem
Befund durchgeführt wurden;

b) aus einem Betrieb stammen,
— der den Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 11 der Richt-

linie 2001/89/EG unterworfen wurde,
— für den aufgrund der epidemiologischen Untersu-

chungen keinerlei Kontakt zu einem Seuchenbetrieb
bestand,

— der nach Ausweisung der Zone einer regelmäßigen tier-
ärztlichen Kontrolle unterzogen wurde, die alle im
Betrieb gehaltenen Schweine betraf;

c) einem Programm zur Überwachung der Körpertemperatur
und klinischen Untersuchung unterworfen waren. Dieses
Programm muss nach dem Verfahren des Anhangs I durch-
geführt worden sein;

d) innerhalb von 12 Stunden nach ihrer Ankunft im
Schlachthof geschlachtet wurden.

Artikel 2

Spanien gewährleistet, dass für das Schweinefleisch gemäß
Artikel 1 eine Bescheinigung nach dem Muster in Anhang II
ausgestellt wird.

Artikel 3

Schweinefleisch, das die Bedingungen des Artikels 1 erfüllt und
in den innergemeinschaftlichen Handel gelangt, muss die
Bescheinigung gemäß Artikel 2 mitführen.

Artikel 4

Spanien gewährleistet, dass die zur Schlachtung der Schweine
gemäß Artikel 1 bestimmten Schlachthöfe am Tag der Ankunft
dieser Schweine keine anderen Schlachtschweine beziehen.

(1) ABl. L 316 vom 1.12.2001, S. 5.
(2) ABl. 121 vom 29.7.1964, S. 2012/64.
(3) ABl. L 243 vom 11.10.1995, S. 7.
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Artikel 5

Spanien übermittelt den Mitgliedstaaten und der Kommission:

a) vor der Schlachtung der Schweine Namen und Anschrift der
für die Schlachtung der Schweine gemäß Artikel 1
bestimmten Schlachthöfe; und

b) nach der Schlachtung der Schweine wöchentlich einen
Bericht, der folgende Informationen enthält:
— die Zahl der Schweine, die in den bezeichneten

Schlachthöfen geschlachtet wurden,
— das Kennzeichnungssystem und die Kontrollen der

Verbringung von Schlachtschweinen,
— die Anweisungen für die Durchführung des Programms

zur Überwachung der Körpertemperatur gemäß
Anhang I.

Artikel 6

Diese Entscheidung gilt bis 28. Februar 2002.

Artikel 7

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 14. Januar 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

Anzahl Schweine pro Sendung Anzahl Prüftiere

ANHANG I

ÜBERWACHUNG DER KÖRPERTEMPERATUR

Das Programm zur Überwachung der Körpertemperatur und klinischen Untersuchung gemäß Artikel 1 Buchstabe c)
umfasst folgende Maßnahmen:

1. Binnen 24 Stunden vor dem Verladen einer Sendung Schlachtschweine stellt die zuständige Veterinärbehörde sicher,
dass die Körpertemperatur einer bestimmten Anzahl Schweine in dieser Sendung durch einen amtlichen Tierarzt rektal
gemessen wird. Diese Stichprobe hat folgenden Umfang:

0-25 alle

26-30 26

31-40 31

41-50 35

51-100 45

101-200 51

mehr als 200 60

Während der Temperaturmessung werden in einer von der zuständigen Veterinärbehörde erstellten Tabelle für jedes
einzelne Tier die Nummer der Ohrmarke, die Zeit der Temperaturmessung und die Körpertemperatur vermerkt.

Ergibt die Messung eine Temperatur von 40 °C oder mehr, so wird dem amtlichen Tierarzt unverzüglich Mitteilung
gemacht. Anschließend wird eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 4 der Richt-
linie 2001/89/EG über Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest eingeleitet.

2. Kurz (0 bis 3 Stunden) vor dem Verladen der gemäß Nummer 1 geprüften Schweinesendung wird eine klinische
Untersuchung durch einen von der zuständigen Veterinärbehörde benannten amtlichen Tierarzt durchgeführt.

3. Zum Zeitpunkt des Verladens der gemäß den Nummern 1 und 2 geprüften Schweinesendung stellt der amtliche
Tierarzt eine Gesundheitsbescheinigung aus, welche die Tiersendung bis zu dem vorbestimmten Schlachthof begleitet.

4. Im Bestimmungsschlachthof werden die Ergebnisse der Temperaturmessung dem für die Schlachttieruntersuchung
zuständigen amtlichen Tierarzt ausgehändigt.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 16.1.2002L 13/34

ANHANG II
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 14. Januar 2002

über die Nutzung von zwei Schlachthöfen gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie
2001/89/EG des Rates durch Spanien

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 76)

(Nur der spanische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/33/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23.
Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest (1), insbesondere auf
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Dezember 2001 haben die spanischen Veterinärbe-
hörden Seuchenherde der klassischen Schweinepest in
drei benachbarten Gemeinden in der Provinz Barcelona,
Katalonien, gemeldet.

(2) Gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2001/89/EG wurde
umgehend eine Schutzzone um den Seuchenherd einge-
richtet.

(3) Die Verbringung und Beförderung von Schweinen auf
öffentlichen Straßen und Privatwegen innerhalb der
Schutzzone wurden verboten.

(4) Die Kommission hat die Entscheidung 2001/925/EG
vom 20. Dezember 2001 über bestimmte Maßnahmen
zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in
Spanien und zur Aufhebung der Entscheidung 2001/
863/EG (2) angenommen.

(5) Spanien hat die Genehmigung beantragt, gemäß Artikel
10 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 2001/89/EG
zwei in der Schutzzone gelegene Schlachthöfe für die
Schlachtung von außerhalb dieser Schutzzone stam-
menden Schweinen zu nutzen.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Spanien wird ermächtigt, die Schlachthöfe „Le Porc
Gourmet“ und „L'Escorxador Frigorific d'Osona (ESFOSA)“, die
innerhalb der Schutzzone liegen, die im Dezember 2001 um

die Seuchenherde in der Provinz Barcelona, Katalonien, einge-
richtet wurde, unter folgenden Bedingungen zu nutzen:
— Die Schweine stammen von landwirtschaftlichen Betrieben,

die außerhalb der Gebiete gemäß dem Anhang der
Entscheidung 2001/925/EG liegen, und werden direkt,
ohne Entladen oder Anhalten des Fahrzeugs, zu den
Schlachthöfen befördert.

— Die Anfahrt zu den Schlachthöfen erfolgt über festgelegte
Routen. Die Einzelvorschriften für diese Routen sind vom
spanischen Gesetzgeber festzulegen.

— Vor Verlassen des Herkunftsbetriebs sind die Transportfahr-
zeuge für die zur Schlachtung bestimmten Schweine von
den zuständigen Behörden zu verplomben. Dabei notieren
sie die Zulassungsnummer des Fahrzeugs und die Zahl der
darin beförderten Schweine.

— Beim Eintreffen im Schlachthof müssen die zuständigen
Behörden
i) die auf dem Fahrzeug angebrachte Plombe inspizieren

und entfernen,
ii) die Zulassungsnummer des Fahrzeugs sowie die Zahl

der darin beförderten Schweine notieren.

(2) Fahrzeuge, die Schweine zu den Schlachthöfen gemäß
Absatz 1 befördern, sind unmittelbar nach dem Entladen der
Tiere zu reinigen und zu desinfizieren.

Danach sind die Fahrzeuge von den zuständigen Behörden zu
inspizieren und erforderlichenfalls in am Rande der Routen an
den Grenzen der Schutzzone eingerichteten Anlagen gründli-
cher zu desinfizieren.

Artikel 2

Diese Entscheidung gilt bis zum 28. Februar 2002.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an des Königreich Spanien gerichtet.

Brüssel, den 14. Januar 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 316 vom 1.12.2001, S. 5.
(2) ABl. L 339 vom 21.12.2001, S. 56.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung des Beschluses Nr. 1/2000 des Gemischten Ausschusses EG-EFTA „Gemeinsames Versandver-
fahren“ vom 20. Dezember 2000 zur Änderung des Übereinkommens vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames

Versandverfahren

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 9 vom 12. Januar 2001)

Seite 63, Anhang B1, Abschnitt I Absatz 1 Zeile 11 der Anlage III:

anstatt: „dem Fürstentum Andorra(3)“,

muss es heißen: „dem Fürstentum Andorra“.

Seiten 70 und 71, Anhang B5 (Vorder- und Rückseite) und Anhang B6 (Vorder- und Rückseite) der Anlage III:

Die mit einem Stern und mit der Nummer (1) versehenen Fußnoten werden unten angebracht.
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